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Covid-19:  
Richtlinie und Ablaufplan für Nicht-Abschlussklassen 2020 
 
Die vorliegende Richtlinie gilt für alle kantonalen und subventionierten Berufsfachschulen im Kanton Bern. 
Die angepassten Qualifikationsverfahren 2020 stellen die gesamte Prüfungsorganisation mit ihren für die 
Umsetzung verantwortlichen Personen vor grosse Herausforderungen. Diese Richtlinie klärt notwendige 
Details und spezifische Punkte, welche für die Umsetzung im Kanton Bern von Bedeutung sind. 

1 Ausgangslage  

− Das Dokument verweist auf die Empfehlungen SBBK für Semesternoten im zweiten Semester des 

Schuljahres 2019/20, Empfehlungen SBBK Semesternoten Covid-19  

− Der Kanton Bern setzt diese Empfehlungen vollständig um.  

− Auf einen Vermerk zu Covid-19 wird im Semesterzeugnis verzichtet. 

2 Berechnen der Semesternoten  

a) Im Zeugnis des Schuljahres 2019/20 werden wie bisher zwei Semester ausgewiesen (entspricht 
der Bundesvorgabe) 

b) Die Semesternote im zweiten Semester des Schuljahres 2019/20 setzt sich aus mindestens zwei 
Einzelnoten pro Unterrichtsbereich zusammen. 

c) Falls die Semesternote des zweiten Semesters schlechter ist als die des ersten Semesters wird 
diejenige des ersten Semesters für das zweite übernommen. Dies gilt auch dort, wo im zweiten Se-
mester keine oder nicht genügend Noten erhoben werden können. 

d) Lernkontrollen und Prüfungen dienen im zweiten Semester der Verbesserung der in c) ermittelten 
Note. 

e) Für lernende Kaufleute der erweiterten Grundbildung (E-Profil) findet in jedem Fall eine Promotion 
ins nächsthöhere Semester statt. 

 

Erläuterungen 

Zu Buchstabe b):  Auch für die Semesternote des Allgemeinbildenden Unterrichts (ABU) genügen zwei 
Noten, unabhängig davon, ob diese im Bereich Sprache und Kommunikation oder Gesellschaft erreicht 
wurden. 

Zu Buchstabe d) Die Verbesserungs-Lernkontrollen sind von den Lehrpersonen, wenn technisch mög-
lich, anzubieten. Die Anzahl der anzubietenden Verbesserungs-Lernkontrollen orientiert sich maximal 
an den ursprünglich geplanten.  

Zu Buchstabe d) Verbesserungs-Lernkontrollen dienen ausschliesslich zur Verbesserung der im zwei-
ten Semester erworbenen Noten.  

Zu Buchstabe d) Die Lernenden sind aufgefordert, wenn technisch oder organisatorisch möglich, an 
den Verbesserungs-Lernkontrollen teilzunehmen.  

 

Beispiel:  
- Der Lernende XY hat im ersten Semester des Schuljahres 2019/20 im Fach YZ die Semester-

note 4.5 erreicht (wurde so verfügt).  
- Im zweiten Semester hat er eine 3.5 in einer Lernkontrolle bis zum 13. März 2020 (Termin der 

Schulschliessung) erreicht.  
- Er hat 2 Verbesserungsnoten von 3.0 und 4.0 im Distanzunterricht abgelegt. 

Überlegungen:  
- Mindestens 2 Noten in Präsenzunterricht vorhanden? Nein, nur 1 Note mit 3.5 

https://www.sbbk.ch/dyn/bin/19719-24133-1-sbbk_200420_empfehlung_semesternoten_covid-19_d.pdf
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- Waren Verbesserungs-Lernkontrollen möglich und erwünscht? Ja, 2 Verbesserungs-Noten: 3.0 
+ 4.0  

- Durschnitts-Note besser als im ersten Semester? Nein 4.5 > 3.5 
- Es wird die Semesternote 4.5 des ersten Semesters im Zeugnis des 2. Semesters des SJ 

2020/21 eingetragen.   

2.1 Rundungsregel 

− Es gelten die üblichen Rundungsregeln 

3 Modularisierte Ausbildung ICT-Berufe 

− Noch nicht abschliessend geklärt, wird mit neuer Version verschickt, bis spätestens 5. Mai 2020. 

4 Sport 

− besucht 

5 Freifächer 

− Für Noten gelten analog die unter Pkt. 2 genannten Regeln, ausser es muss der Eintrag «besucht» 

gesetzt werden.  

5.1 Absenzen 

− Die bis zur Schulschliessung (13. März 2020) erfassten Absenzen werden nach den Regeln von 

Artikel Art. 51 BerV eingetragen.  

− Absenzen während der Dauer der Schulschliessung bzw. des Fernunterrichts werden nicht einge-

tragen.  

6 Notenschluss  

− Nach den Regeln der Schule  

7 Schulschluss für Nicht-Abschlussklassen  

− Nach den Regeln der Schule  

8 Abgabe der Schulzeugnisse 

− Die Schulzeugnisse werden von den Berufsfachschulen wie üblich gedruckt und den Lernenden 

abgegeben oder verschickt. Die Betriebe erhalten wie üblich eine Kopie zugestellt.   

8.1 Information und Begleitschreiben 

− Die Berufsfachschulen stellen sicher, dass die Lernenden im Unterricht von ihren Lehrpersonen 

über die Regeln der Notensetzung im Schuljahr 2019/20 informiert werden.  

− Die Berufsfachschulen legen dem Zeugnis ein Begleitschreiben des MBA/ABS zur Information der 

Lernenden bei (Dokument folgt bis Mitte Mai).  


